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Clerc Yannic. FDP: Im Laufe dieses Jahres haben viele Vereine und Veranstalter erfahren, wie 

viel ihre Lokalität oder Veranstaltung im nächsten Jahr kosten wird. Dies hat zu grosser Verun-

sicherung und grossem Unverständnis geführt. Der Redner geht davon aus, dass viele GGR-

Mitglieder entsprechende Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten haben. Das Thema ist 

also nicht gänzlich unbekannt.  

Es geht um Folgendes: Es geht darum, das Vereinsleben, die Veranstalter in Lyss und das kul-

turelle Zusammenleben zu fördern und zu unterstützen sowie für Klarheit zu sorgen, welche Re-

gelungen gelten, wenn etwas in Lyss organisiert wird. Deshalb möchte die Fraktion FDP den 

GR beauftragen, das Reglement über Gebühren und Entgelte bzw. die Praxisänderung, welche 

die Verunsicherungen ausgelöst hat, zu verbessern. Konkret muss die Definition des Nulltarifs 

in den Artikeln 13–15 überarbeitet werden. Dieser Nulltarif soll auf alle ortsansässigen Vereine 

ausgedehnt werden und nicht, wie jetzt, nur den Sportvereinen zugutekommen. Alle kulturellen 

Vereine sowie Privatpersonen, die etwas für die Gemeinde Lyss organisieren möchten, sollen 

vom Nulltarif profitieren. Im Weiteren muss der Begriff „kommerziell” geklärt werden. Was be-

deutet er und in welchem Fall ist er nicht gegeben? Folglich ist zu klären, ob man vom Nulltarif 

profitieren kann, wenn keine Gewinnabsichten verfolgt werden.  

Im Grundsatz sollen diese Regeln nicht nur für Vereine oder Organisationen bzw. Privatperso-

nen gelten, sondern sich auf die Art der Veranstaltung beziehen. Wenn im Rahmen dieser 

Überarbeitung weitere Verbesserungen vorgenommen werden, ist die Fraktion FDP selbstver-

ständlich nicht unglücklich.  

Wie bereits bei der Dringlichkeitserklärung angeführt, kommen diese Vereine und Veranstalter 

nicht mehr zurück, wenn eine Veranstaltung nicht mehr durchgeführt wird, ein Verein sich ein 

neues Lokal suchen oder sich wegen finanziellem Unvermögen auflösen muss. Wenn die Ge-

meinde Lyss hier nicht schnell handelt, verliert sie ihr kulturelles Leben/Vereinsleben. Das wäre 

eine vergängliche Chance, wenn der GGR der Verwaltung keinen entsprechenden Auftrag er-

teilen würde. Es wurde bereits gesagt, dass eine Verbesserung in Arbeit ist. Die Fraktion FDP 

möchte hier ihren Willen zum Ausdruck bringen. Sie will Sicherheit für die Veranstalter und Ver-

eine, so dass auch zukünftig ein tolles kulturelles Zusammenleben möglich ist.  

 

Nobs Stefan, Gemeindepräsident, FDP: Der Gemeindepräsident hat es bereits bei der Dring-

lichkeitserklärung gesagt: Der GR befasst sich bereits mit dieser Thematik. Er möchte jedoch 

nicht nur «einen Hüftschuss» machen, sondern gemäss Artikel 31 der Geschäftsordnung GGR 

an der nächsten Sitzung schriftlich Stellung nehmen. Somit kann über dieses Anliegen in der 

nächsten Sitzung entschieden werden, sobald der Kommentar des GR hierzu vorliegt. 

 

Beschluss stillschweigend 

Die Beantwortung der Dringlichen Motion, «Klare Regeln für öffentlich Veranstaltungen 

für alle» (Nr. 2025/14) erfolgt an der nächsten GGR-Sitzung vom 03.11.2025. 

 

 

 


